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III. Aktuelle Themen

III. Aktuelle Themen

III.1 Umsetzung des NKHR M-V
Der Verzug bei der Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse konnte trotz teil-
weiser Verbesserungen nicht vollständig beseitigt werden.

Der Landesrechnungshof sieht die Beschränkung der Pflicht zur Erstellung ei-
nes Gesamtabschlusses auf die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städ-
te weiterhin kritisch und sieht die Gefahr erheblicher Intransparenz.

Er hält an seiner Auffassung fest, dass die zwölf Landkreise, kreisfreien und 
großen kreisangehörigen Städte nicht auf eine KLR verzichten können.

(49) Der Landesrechnungshof aktualisierte seine Abfrage zum Umsetzungsstand 
des NKHR M-V bei allen Landkreisen, kreisfreien Städten und großen kreisangehöri-
gen Städten (Stand: 30. Juni 2023).

(50) Diese Kommunen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. Soweit sie davon 
Gebrauch machten, erhoben sie gegen die Darstellung keine Bedenken.

1 Jahresabschlüsse
(51) § 60 Abs. 1 KV M-V schreibt den Kommunen die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres vor. Innerhalb von fünf Mona-
ten  nach  Abschluss  des  Haushaltsjahres  ist  der  Jahresabschluss  aufzustellen 
(§ 60 Abs. 4 KV M-V).  Die Vertretung hat den geprüften Jahresabschluss bis spätes-
tens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen.

(52) Das  Gesetz  zur  Aufrechterhaltung der  Handlungsfähigkeit  der  Kommunen 
während  der  SARS-CoV-2-Pandemie16 gewährte  den  Kommunen,  abweichend  von 
den obigen Regelungen, eine Fristverlängerung für die Auf- und Feststellung der Jah-
resabschlüsse 2019 und 2020 um jeweils ein Jahr.17 Sowohl das Gesetz als auch die 
Verordnung  traten  mittlerweile  außer  Kraft.  Der  Gesetzgeber  hat  keine  weiteren 
Fristverlängerungen für die Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse gewährt.

16 Vgl.  Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der 
SARS-CoV-2-Pandemie vom 28. Januar 2021, GVOBI. M-V vom 29. Januar 2021, S. 66 - 67. 
Das Gesetz trat am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

17 Vgl. Verordnung zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während 
der SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2022 vom 16. Dezember 2021, GVOBI. M-V 2021, 1807. 
Die Verordnung trat am 24. Dezember 2021 in Kraft.
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V. Prüfung kommunaler Beteiligungen

die Bewertung und Darstellung der Risiken einen Stresstest in Form einer Risikoma-
trix (Tabelle 26). In diese Risikomatrix nahm er die Leerstandsquote162, den Verschul-
dungsgrad163, die Verschuldung bezogen auf die Wohn- und Gewerbefläche und den 
Anteil des Kapitaldienstes an den Mieterlösen164 auf.165

Tabelle 26: Bewertungsmaßstab des Landesrechnungshofes für die Risikomatrix

Hohes Risiko:
ein Punkt

Mittleres Risiko: 
zwei Punkte

Geringes Risiko: 
drei Punkte

Leerstandsquote > 14 % 9-14 % < 9 %

Verschuldungsgrad > 285 % 100-285 % < 100 %

Verschuldung
Wohn- und Gewerbefläche

> 295 Euro je m² 250-295 Euro je m² < 250 Euro je m²

Kapitaldienst an den Mieterlösen > 60 % 42-60 % < 42 %

Maximal zu erreichende Punktzahl: 12
Quelle: eigene Berechnungen.

Der Landesrechnungshof geht bei Erreichen von maximal sechs von zwölf Punkten 
von einem bestandsgefährdenden Gesamtrisiko aus.

(391) Der  Bundesverband  deutscher  Wohnungs-  und  Immobilienunternehmen 
e. V. (GdW) und seine regionalen Prüfungsverbände haben eine Arbeitshilfe zur Insol-
venzvorsorge und zum Krisenmanagement in den Wohnungsunternehmen heraus-
gegeben.166 Nach dieser Arbeitshilfe sind bei Wohnungsunternehmen, die überwie-
gend ihren eigenen Bestand bewirtschaften, die Stresstest-Kriterien Leerstandsquote 
und Kapitaldienstquote unter bestimmten Voraussetzungen als Krisensymptome zu 
betrachten:

• Eine Leerstandsquote über 10 % und/oder 

• eine Kapitaldienstquote über 50 % gefährden die Entwicklung des Wohnungs-
unternehmens.

(392) GdW und Landesrechnungshof vertreten somit in Teilen vergleichbare Positi-
onen dazu, welche Kennzahlen in welcher Ausprägung Auskunft über Bestands- und 
Entwicklungsrisiken für wohnungswirtschaftliche Unternehmen geben können.

162 Anteil der leerstehenden Wohnungen am gesamten eigenen Wohnungsbestand.
163 Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital.
164 Anteil Zins und Tilgung an den Nettomieterlösen (Bruttomieterlöse minus Erlösschmäle-

rungen wegen Leerstands).
165 Vgl.  auch:  Landesrechnungshof  Mecklenburg-Vorpommern  (2014):  Sonderbericht  Woh-

nungsunternehmen, S. 8-9.
166 GdW Arbeitshilfe 76, März 2016.
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V. Prüfung kommunaler Beteiligungen

2 Teil I – Lage der kommunalen Wohnungsunternehmen 
insgesamt

2.1 Wirtschaftliche  Lage  der  kommunalen  Wohnungsun-
ternehmen im Überblick
(393) Für die  hier  analysierten Unternehmen ergibt  sich für  2016 und 2021 zu-
nächst folgendes Gesamtbild:

Tabelle 27: Grunddaten Wohnungsunternehmen insgesamt, 2016 und 2021
Gesamt

2016 2021

Anzahl der Unternehmen 77 77

Anzahl Wohn- und Gewerbeeinheiten im eigenen 
Bestand

59.347 57.665

Wohn-und Gewerbefläche in m² 3.335.512 3.253.320

Verbindlichkeiten167 in 1.000 Euro 863.902 657.970

Eigenkapital in 1.000 Euro 623.576 758.179

Mieterträge in 1.000 Euro 173.114 177.650

Instandhaltungskosten im Jahr in 1.000 Euro 36.028 49.600

Jahresgewinn in 1.000 Euro 19.062 26.512

Quelle: eigene Berechnungen.

(394) Für  den  wohnungswirtschaftlichen  Unternehmensvergleich  ermittelte  der 
Landesrechnungshof für die ausgewählten betrieblichen Kennzahlen den Median:168

Tabelle 28: Median der ausgewählten betrieblichen Kennzahlen, 2016 und 2021
Medianwert

2016 2021

Leerstandsquote 6,60 % 7,90 %

Verschuldung 
Wohn- und Gewerbefläche

245,37 Euro je m² 193,27 Euro je m²

Kapitaldienst an den Mieterlösen 43,0 % 41,8 %

Nettokaltmiete 
Wohn- und Gewerbefläche

4,49 Euro je m² 4,81 Euro je m²

Quelle: eigene Berechnungen.

(395) Der Median ist der Wert in der Mitte einer der Größe nach geordneten Daten-
reihe. Im Gegensatz zum Durchschnitts- oder arithmetischen Mittelwert bewirkt die 
Bildung des Medians, dass einzelne Werte, die von den anderen extrem abweichen 
(„Ausreißer“), keinen zu großen Einfluss auf die Bewertung gewinnen. Der Median ist 
somit für einen Unternehmensvergleich aussagekräftiger als der arithmetische Mit-

167 Darlehensverbindlichkeiten  gegenüber  Kreditinstituten  und  anderen  Kreditgebern  (z. B. 
Versicherungen, Gesellschafter).

168 Siehe dazu auch Tz. 390.
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telwert, da die wirtschaftlichen Kennzahlen der Unternehmen eine große Spannbrei-
te aufweisen.

(396) Die ermittelten Medianwerte zeigen, dass die kommunalen Wohnungsunter-
nehmen 2021 insgesamt sowohl bei der Verschuldung pro m² Wohn- und Gewerbe-
fläche als auch bei der Kapitaldienst- und Leerstandsquote ein geringes wirtschaftli -
ches Risiko aufweisen (vgl. Tabelle 26). Im Vergleich zu 2016 ist festzustellen, dass 
sich sowohl die Nettokaltmiete als auch die Leerstandsquote erhöht hat. Im Gegen-
satz dazu sind die Medianwerte für die Verschuldung je m² und die Kapitaldienstquo-
te deutlich gesunken.

2.2 Risikomatrix auf der Grundlage der Daten für 2016 und 
2021
(397) Eine  zusammenfassende  Darstellung  der  Bewertung  der  Wohnungsunter-
nehmen nach dem Punktesystem der in Tz. 390 vorgestellten Risikomatrix ist aus der 
folgenden Tabelle 29 ersichtlich. Hinzuweisen ist darauf, dass sich aus dieser Risiko-
matrix zwar Indizien ergeben. Eine sichere Prognose zum Fortbestand des einzelnen 
Unternehmens ist aber nicht möglich. Die Risikomatrix ersetzt nicht eine vollständige 
Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der betroffenen Unternehmen. Es 
ist jedoch festzustellen, dass die Kombination von hoher Leerstandsquote mit einem 
hohen Kapitaldienst und geringem Mietsteigerungspotenzial im Ergebnis zu einem 
hohen wirtschaftlichen Risiko führt. 

Tabelle 29: Zusammenfassende Bewertung der Wohnungsunternehmen nach Risikomatrix, 2016 
und 2021

Bewertung nach Punktesystem (Höchst-
punktzahl: 12)

Risikoanalyse

2016 2021

4 von 12 1 0

5 von 12 2 1

6 von 12 6 4

7 von 12 6 3

8 von 12 21 7

9 von 12 10 13

10 von 12 11 17

11 von 12 8 15

12 von 12 11 17

Quelle: eigene Berechnungen.

(398) Zum 31. Dezember 2016 erreichten neun von 76169 Unternehmen lediglich 
maximal sechs von zwölf Punkten. Dies entspricht ca. 11,8 % der analysierten Unter-
nehmen. Zum 31. Dezember 2021 erreichten nur noch fünf der 77 Unternehmen (ca. 
6,5 %) diesen Wertebereich.  Für diese Unternehmen kann jeweils ein bestandsge-
fährdendes Gesamtrisiko vorliegen. Die Gesamtentwicklung ist also positiv. 

169 Für ein Unternehmen lagen in 2016 nicht alle notwendigen Daten zur Risikoanalyse vor.
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Die  anzustrebende volle  Punktzahl  erreichten  2016  11  Unternehmen (ca. 14,5 %). 
Dieser Wert erhöhte sich 2021 auf 17 Unternehmen (ca. 22,1 %). Während 2016 noch 
30 Unternehmen (ca. 39,5 %) im oberen Drittel des Bewertungssystems rangierten, 
sind es  2021 bereits  49  (ca.  63,6 %).  Für  diese  Wohnungsunternehmen bestehen 
kaum oder nur geringe Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Auch hier 
lässt sich also ein positiver Trend ablesen.

2.3 Wirtschaftliche  Lage  der  kommunalen  Wohnungsun-
ternehmen anhand von Kennzahlen

2.3.1 Leerstandsquote
(399) Die Leerstandsquote als eine wesentliche wohnungswirtschaftliche Kennzahl 
gibt den Anteil nicht vermieteter Wohn- und Gewerbefläche am Wohnungsbestand 
an. Sie wird in der Regel vom Wirtschaftsprüfer ermittelt und in den Prüfungsberich-
ten dargestellt. 

(400) Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass die Leerstandsquote über alle 
Unternehmen betrachtet erheblich schwankt. Wies die Leerstandsquote 2016 noch 
eine Schwankungsbreite von 0,0 % bis 29,1 % auf, lag sie 2021 zwischen 0,0 % und 
27,9 %. Gleichzeitig hat sich aber der Median der Leerstände von 6,6 % auf 7,9 % er-
höht. 

Die Arbeitshilfe 76 des GdW sieht einen Leerstand von mehr als 10 % bereits als Risi-
kofaktor (vgl. Tz. 391). Sowohl 2016 als auch 2021 lagen bei 29 der 77 untersuchten 
Unternehmen Leerstände von über 10 % vor. Damit könnte in diesen Unternehmen 
die künftige wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt sein. 

(401) Von diesen Unternehmen hatten 2016 zudem noch 13 Unternehmen eine 
Leerstandsquote von über 14 % (vgl. dazu Tabelle 26); bis 2021 stieg diese Zahl auf 
18 Unternehmen an. 

Nach der in Tabelle 28 dargestellten Risikomatrix bedeutet dies für die betroffenen 
Unternehmen ein hohes wirtschaftliches Risiko. Leerstände in dieser Höhe sind be-
sonders  problematisch,  weil  die  Unternehmen  auf  die  Nachfragesituation  nur 
bedingt Einfluss haben. Ohne dauerhafte Stützungsmaßnahmen der Gesellschafter 
oder Fördermaßnahmen der Landesregierung wird der strukturelle Leerstand in der 
Mehrzahl der Unternehmen mit dauerhaften Leerstandsquoten von über 10 % nicht 
aus eigener Kraft zu bewältigen sein.

(402) Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass sich insbesondere bei Woh-
nungsunternehmen in angespannter wirtschaftlicher Situation Rückbau, Abriss und 
Umbau nicht ohne externe Mittel bewältigen lassen. Da das Mietsteigerungspotenzi-
al insgesamt gering ist, wird es diesen Unternehmen auch künftig schwerfallen, liqui-
de Mittel für die anstehenden Aufgaben anzusammeln.
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2.3.2 Mieterlöse
(403)  Die kommunalen Wohnungsunternehmen haben 2021 Mieterlöse von insge-
samt  177,65 Mio. Euro  erzielt.  Dies  stellt  zu  2016  ein  Plus  von  ca.  4,5 Mio. Euro 
(ca. 2,6 %)170 dar. Im selben Zeitraum ist die Anzahl der eigenen Wohn- und Gewerbe-
einheiten um 1.682 (ca. 2,8 %)171 gesunken, die Nettokaltmiete je m² hat sich jedoch 
durchschnittlich um 0,22 Euro (ca. 5,1 %) erhöht.

(404) Der  Mietenindex des Verbraucherpreisindexes (VPI)  des  Statistischen Bun-
desamtes gibt Auskunft über die Änderung der Mieten im Gesamtbestand aller Woh-
nungen. Er gibt im Wesentlichen die Änderungsraten der Mieten von bestehenden 
Mietverträgen wieder.  Deutschlandweit  haben sich die  Nettokaltmieten nach Ver-
braucherpreisindex172 im Durchschnitt seit 2016 um 1,4 % erhöht. Dabei stiegen sie 
in den kreisfreien Großstädten durchschnittlich um 1,5 % und in den dünnbesiedel-
ten ländlichen Kreisen um 1,3 %.173 Damit lag die Entwicklung der Nettokaltmieten et-
was  unter  dem  Niveau  der  allgemeinen  Preisentwicklung  von  durchschnittlich 
1,5 %.174

170 Vgl. Tabelle 27.
171 Vgl. Tabelle 27.
172 Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und 

Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen (z. B. Nahrungsmittel, 
Bekleidung, Kraftfahrzeuge, Mieten, Reinigungsdienstleistungen, Reparaturen).

173 Vgl. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2023): Fakten zum 
Wohnungsmarkt,  in:  https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-woh-
nen/wohnungswirtschaft/fakten-wohnungsmarkt/fakten-wohnungsmarkt-node.html;jses-
sionid=E144F23EF9343527D8D3397F040049AB.2_cid295#doc17169946bodyText5, 20. No-
vember 2023 und BTDrs. 19/31570, S. 115.

174 2016 (0,5 %), 2017 (1,5 %), 2018 (1,8 %), 2019 (1,4 %), 2020 (0,5 %), 2021 (3,1 %).
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